
Wichtige Hinweise zur Allgemeinverfügung Geflügelpest  

 

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung 

hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie 

zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  

 

2. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, 

Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, 

dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines 

Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt 

voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen 

auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  

 

3. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und 

§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser 

Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.  

 

4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne 

des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungs-

einrichtungen sind kostenfrei.  

 

5. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügel-

händlern anhand der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der 

Bestellung von Geflügel durch den Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste 

der für den innergemeinschaftlichen Handel zugelassenen Geflügelbetriebe im 

Internet abrufbar unter: https://tsis.fli.de/GlobalTemp/202101280952127737.pdf 
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